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A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

1.2   Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzungen 

2 Art der baulichen Nutzung 

2.1 Es wird Sondergebiet – Reit- und Fahrverein gem. § 11 BauNVO festgesetzt. Zuläs-

sig sind Gebäude in dem die Haltung und Pflege von Pferden in Weide- und Stallhal-

tung sowie die Lagerung von Futtermitteln und Zubehör für die Pferdehaltung, ein 

überdachter Longierplatz, ein Reitplatz sowie ein Vereinsheim zulässig sind. Zudem 

ist ein Bestandsgebäude in dem das bestehende Wasserwerk Büros, Lagerflächen 

und Werkstätten untergebracht sind zulässig. 

3 Maß der baulichen Nutzung 

3.1 GR 210 zulässige Grundfläche in Quadratmeter, z.B. 210 qm 

3.2 WH 3,00 maximal zulässige Wandhöhe in Meter, z.B. 3,00 m  

Die Wandhöhe wird gemessen vom natürlichen Gelände bis zum traufseitigen 

Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 

4 Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise und Abstandsflächen 

4.1 Baugrenze 

4.2 Fläche für Nebenanlagen, z.B. Reitplatz 

Die Fläche für Nebenanlagen darf nicht überdacht werden. 

4.3 Die Geltung der Abstandsflächenregelungen des  Art. 6 Abs. 5 BayBO wird ange-

ordnet. 

5 Bauliche Gestaltung 

5.1 SD nur symmetrisches Satteldach zulässig 

5.2 PD nur Pultdach zulässig 

5.3 ZD nur Zeltdach zulässig 

5.4 15° - 20° max. zulässige Dachneigung z.B. 15° - 20° 
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6 Erschließung, Garagen, Stellplätze 

 
6.1  Verkehrsfläche  

 

6.2  Straßenbegrenzungslinie 

 

6.3   Sichtdreieck 3 m x 70 m  

 

6.4 Die Sichtdreiecke sind von Baulichkeiten, Wällen, Sichtschutzzäunen Anpflanzungen 

aller Art, Zäunen, Aufschüttungen aller Art sowie Stapel, Haufen u.ä. mit dem 

Grundstück nicht fest verbundene Gegenständen freizuhalten, die sich mehr als 0,8 

m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und 

anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hin-

terstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bau-

zeit.  

 

6.5 Garagen, Carports und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen zulässig. 

 

 

7 Flächen für Versorgungsanlagen 

7.1  Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsor-

gung und Abwasserbeseitigung sowie Ablagerungen mit 

folgender Zweckbestimmung: 

7.2  Elektrizität 

8 Grünordnung 

8.1 private Grünfläche (Standweide/Pferdekoppel). Auf der 

privaten Grünfläche sind bauliche Anlagen, auch Neben-

anlagen unzulässig. 

8.2 Wald Wald 

8.3  zu erhaltender Baum (Eiche) 

8.4  Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern  

8.5  Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsflä-

che) 

Innerhalb der Umgrenzung sind 75 autochthone Sträucher mindestens in der 

Pflanzqualität vStr, 60 - 100 mit einem Abstand von 1,5 m untereinander zu pflan-

zen. Ausfallende Gehölze sind in der festgesetzten Pflanzqualität zu ersetzen. 

8.6 Wege und offene Stellplätze sind mit versickerungsfähigen Belägen auszuführen. 
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9 Einfriedungen 

9.1 Einfriedungen sind sockelfrei und mit einem Bodenabstand von mindestens 10 cm 

auszuführen. 

 

 
B Nachrichtliche Übernahmen 

 

1 FFH-Gebiet 

2 Biotopkartierung  

3 Wasserschutzgebiet 

C Hinweise 

1  bestehende Grundstücksgrenze  

2  vorgeschlagene Grundstücksgrenze 

3  Wasserfläche 

4 1121/1 Flurstücksnummer, z. B. 1121/1 

5  bestehende Bebauung 

6  geplante Bebauung 

7  Brücke 

8      E Eigentümerweg 

9 Wasserwirtschaft 

Sämtliche Bauvorhaben müssen vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungsanlage 

angeschlossen sein. 

Das Schmutzwasser ist im Trennsystem über Anlagen abzuleiten, die der DIN 1986ff ent-

sprechen. Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage vor Fer-

tigstellung anzuschließen. Zwischenlösungen werden nicht zugelassen. 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen Flächen, auf denen 

nicht mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, ist vorrangig über die belebte Bo-

denzone zu versickern. Ausreichende Flächen sind hierfür vorzusehen.  
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 Gegen ggf. auftretendes Schichtwasser ist jedes Bauvorhaben bei Bedarf zu si-

chern.  

 Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungs-

verordnung (NWFreiV) vom 01.10.2008 erfüllt und die dazugehörigen Technischen 

Regeln (TRENGW) vom 17.12.2008 beachtet werden, sind derartige Anlagen zur 

Beseitigung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei. Grundsätzlich ist zu be-

achten, dass der flächenhaften Versickerung Priorität einzuräumen ist. Sicker-

schächte bis zu einer Tiefe von 5 m sind nur dann zulässig, wenn eine flächenhafte 

Versickerung nicht möglich ist. Zudem dürfen keine grundwassergefährdenden 

Deckschichten durchstoßen werden. 

 Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Untergrundes festgestellt, so ist 

deren Ausmaß umgehend von einem einschlägigen Ing.-Büro durch horizontale und 

vertikale Abgrenzung zu bestimmen und dem Landratsamt mitzuteilen. 

 Auf die Entwässerungssatzung des Würmtal-Zweckverbandes (WZV) für die 

Schmutzwasserbeseitigung wird hingewiesen, wonach Niederschlagswasser und 

Drainagewasser nicht eingeleitet werden darf. 

 Bei jedem Baugesuch wird ein Sickertest erforderlich. 

10 Gauting 

  Pflanzliste 

Die Pflanzung folgender heimischer und für Pferde unbedenklicher Straucharten wird 

empfohlen: 

– Cornus mas (Kornelkirsche) 

– Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

– Corylus avellana (Haselnuss) 

– Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) 

– Frangula alnus (Faulbaum) 

– Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

11 Denkmalschutz 

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde 

gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.  

12 Nutzungsschablone 

Gebäudeart  Wandhöhe 

Dachform   Grundfläche 

Dachneigung  

 


